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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1960

Norm

ZPO §235 A

ZPO §399

ZPO §442

Rechtssatz

Eine Klagsänderung (Ausdehnung des Klagebegehrens) bei Abwesenheit des Beklagten von der Tagsatzung ist auch

dann unzulässig, wenn diese Ausdehnung dem Beklagten vorher mit Schriftsatz bekanntgegeben wurde.
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